
Gestützt auf § 52 der Verfassung des Kantons Basel-Stadt vom 23. März 2005 und auf das Gesetz betreffend Initiative und Referendum vom 17. Januar 1991  
reichen die unterzeichneten, im Kanton Basel-Stadt wohnhaften Stimmberechtigten folgendes Referendum ein, mit dem sie verlangen, dass der Grossrats-
beschluss vom 23. April 2020 betreffend Änderung des Gesetzes über die Wohnraumförderung (Wohnraumfördergesetz, WRFG) der Volksabstimmung un-
terbreitet wird.
Wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung fälscht oder wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder bestechen lässt, macht sich nach Art. 281 
bzw. 282 Strafgesetzbuch strafbar.

Referendumsfrist, Beginn: Montag, 1. Juni 2020; Ablauf: Montag, 13. Juli 2020

Referendumskomitee: Patrizia Bernasconi, Kathrin Bichsel, Diana Göllrich, Johan Göttl, Franziska Jenny, Beat Leuthardt, Ursula Metzger, Jürg Meyer, Heidi 
Mück, Barbara Rettenmund, Peter Steiner, Tonja Zürcher. Beatrice Alder, Max Gautschi, Gisela Konstantinidis, Roberto Mascetti. Ivo Balmer, Alexandra Dill, 
Pascal Pfister, Sarah Wyss. Benjamin Plüss. Freija Geniale. 

Das Referendum wird vom MV Basel 1891 getragen, gemeinsam mit dem «Verein 55+ Basler Seniorenkonferenz» und der Sozialdemokratischen 
Partei Basel-Stadt sowie mit BastA! und den Juso Basel-Stadt.
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	 Politische Gemeinde:                  Basel     	   Riehen	             Bettingen            (Zutreffendes bitte ankreuzen)		   		   
	 Name und Vorname	 Geburtsdatum		  Wohnadresse	 Eigenhändige Unterschrift	 leer
	 (von Hand, möglichst lesbar)	 Tag	 Monat	 Jahr	 (Strasse, Hausnummer)		  lassen

NEIN zum NICHT-Wohnschutz! 
Kantonales Referendum:  

Stopp! Ausfüllen + noch heute retour!

NEIN zum Gesetz gegen Ältere.

NEIN zum unwirksamen Gesetz
gegenüber Massenkündigungen.

NEIN zu einem Gesetz, das den
Mittelstand im Stich lässt.

NEIN zu Masslos-Renditen.

NEIN zur Verdrängung.

NEIN zum unwirksamen Gesetz 
gegenüber Mietzinserhöhungen.

Bitte sofort retour (auch nur teilweise voll) an: 
Mieterverband (MV Basel 1891), 
Clarastrasse 2, 4005 Basel.

NEIN zu diesem gefährlichen Nichtwohnschutz-Gesetz!  
Es verletzt unsere Wohnschutz-Verfassung, auf deren 
Anwendung wir weiter vergeblich warten! Und dieses 
falsche Gesetz lässt ältere und langjährige Mietpar-
teien ohne Schutz, obwohl gerade sie von Teuersanie-
rungen oder gar von Massenkündigungen besonders 

Verantwortlich: Basler Mieterinnen- und Mieterverband (MV Basel 1891), 
Clarastr. 2, 4005 Basel (www.mvbasel.ch) 

bedroht sind. NEIN sagt auch der faire Vermieter, denn 
ausgerechnet er wird abgestraft, während die grossen 
Investoren von Kontrolle befreit werden, weil sie ihre 
Mieten rechtzeitig hochgedrückt haben. Deshalb un-
ser gemeinsames Referendum hier! Bitte jetzt unter-
zeichnen und rasch an uns zurück! 
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Fortsetzung siehe Rückseite

JA zum Gesetz pro Mittelstand.

JA zum Gesetz, das indirekt  
bei Massenkündigungen wirkt.

JA zum Schutz von bezahlbarem
Wohnraum für alle.

JA zu korrektem Investieren.

JA zum guten Gesetz für Ältere.

JA zum Gesetz, das indirekt  
bei Aufschlägen wirkt.

Bitte sofort retour (auch nur teilweise voll) an: Mieterverband (MV Basel 1891), Clarastrasse 2, 4005 Basel.

JA zum guten, echten Wohnschutzgesetz – dank unse-
rer neuen Initiative hier! Es unterstützt unsere Wohn-
schutz-Verfassung, die wir 2018 erhalten haben. Und 
es bringt Behörden und Grossinvestoren dazu, die 
Verdrängung durch ständig neue Teuersanierungen 
und Massenkündigungen endlich zu stoppen. Unsere 
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	 Politische Gemeinde:                  Basel     	   Riehen	             Bettingen            (Zutreffendes bitte ankreuzen)		   		   
	 Name und Vorname	 Geburtsdatum		  Wohnadresse	 Eigenhändige Unterschrift	 leer
	 (von Hand, möglichst lesbar)	 Tag	 Monat	 Jahr	 (Strasse, Hausnummer)		  lassen

I N I T I A T I V T E X T
Das Gesetz über die Wohnraumförderung (Wohnraumfördergesetz, WRFG) vom 5. Juni 2013 wird wie folgt geändert:

§1 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (neu)  
1 Dieses Gesetz bezweckt den Erhalt und die Schaffung von vielfältigem, unterschiedlichen Ansprüchen 
genügendem, insbesondere familiengerechtem, bezahlbarem wie auch preisgünstigem Wohnraum.
2 In Zeiten von Wohnungsnot bezweckt es gemäss den überwiegenden Bedürfnissen der Wohnbevölke-
rung zudem deren wirksamen Schutz, insbesondere für die langjährigen und älteren Mietparteien, vor 
Verdrängung durch Kündigungen und Mietzinserhöhungen.

§2 Abs. 1, 2 (geändert) 
1 Wohnraumförderung besteht gleichrangig in der Förderung des Wohnungsbaus wie in der Erhaltung 
und Sicherung von bestehendem bezahlbarem (leistbarem) sowie von preisgünstigem Wohnraum.
2 Im Rahmen der Wohnraumförderung sollen insbesondere
a) der Erhalt von bestehendem bezahlbarem Wohnraum gefördert werden,
b) die Nachhaltigkeit in Bezug auf Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner und eine ausgewogene 
Gesellschaftsstruktur begünstigt werden,
c) das verdichtete Bauen unterstützt werden,
d) Ressourcen und Umwelt geschont werden, und
e) Flexibilität für mittelfristige Entwicklungen des Wohnraums bewahrt werden.

§ 3a (neu) Wohnschutzkommission
1 Die Wohnschutzkommission ist Teil der Staatlichen Schlichtungsstelle für Mietstreitigkeiten und unter-
steht administrativ und disziplinarisch der Aufsicht des zuständigen Departements. In ihrer Tätigkeit ist 
sie unabhängig. Ihre Entscheide sind für die Bewilligungsbehörden verbindlich. Sie erhält ausreichend 
Ressourcen zur Wahrung der Fristen gemäss Bau- und Planungsgesetz.
2 Sie setzt sich paritätisch aus drei Mitgliedern der Staatlichen Schlichtungsstelle für Mietstreitigkeiten 
zusammen. Den Vorsitz führt ein Mitglied, das Gewähr für eine unabhängige Behandlung der Verfahren 
bietet.
3 Der Regierungsrat wählt die Mitglieder und die notwendigen Ersatzmitglieder. Wählbar ist, wer den 
Wohnsitz in der Schweiz hat. Der Regierungsrat berücksichtigt bei der Wahl den Bezug zum Kanton 
Basel-Stadt. Die Amtsdauer beträgt vier Jahre.
4 Er wählt eine Person als Schreiberin oder Schreiber. Die a.o. Schreiberinnen und Schreiber werden mit 
Genehmigung des zuständigen Departements von der Staatlichen Schlichtungsstelle für Mietstreitigkei-
ten ernannt. Die Amtsdauer beträgt vier Jahre.

§ 4 Abs. 4-6 (neu) 
4 Wohnungsnot besteht bei einem Leerwohnungsbestand von 1,5 Prozent oder weniger.
5 Der geschützte bezahlbare Mietwohnraum umfasst allen bestehenden Mietwohnraum. Ausgenommen 

Gestützt auf § 47 der Verfassung des Kantons Basel-Stadt vom 23. März 2005 und auf das Gesetz betreffend Initiative und Referendum vom 17. Januar 1991 reichen die unter-
zeichneten, im Kanton Basel-Stadt wohnhaften Stimmberechtigten folgende Initiative ein (Initiativtext siehe unten und Rückseite).

Wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung fälscht oder wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder bestechen lässt, macht sich nach Art. 281 bzw. 282 Straf-
gesetzbuch strafbar. Die Initiative kann von der Mehrheit der im Zeitpunkt der Rückzugserklärung stimmberechtigten Mitglieder des Initiativkomitees zurückgezogen werden 
(§ 12 Abs. 1 IRG). Initiativkomitee: Patrizia Bernasconi, Kathrin Bichsel, Diana Göllrich, Johan Göttl, Franziska Jenny, Beat Leuthardt, Ursula Metzger, Jürg Meyer, Heidi Mück, 
Barbara Rettenmund, Peter Steiner, Tonja Zürcher. Beatrice Alder, Max Gautschi, Gisela Konstantinidis, Roberto Mascetti. Ivo Balmer, Alexandra Dill, Pascal Pfister, Sarah 
Wyss. Benjamin Plüss. Freija Geniale. Die Initiative wird vom MV Basel 1891 getragen, gemeinsam mit dem «Verein 55+ Basler Seniorenkonferenz» und der Sozialdemokra-
tischen Partei Basel-Stadt sowie mit BastA! und den Juso Basel-Stadt.

Verantwortlich: Basler Mieterinnen- und Mieterverband (MV Basel 1891), Clarastr. 2, 4005 Basel (www.mvbasel.ch) 

Der Wortlaut des nachfolgenden Initiativtextes wurde am 30. Mai 2020 im Kantonsblatt des Kantons Basel-Stadt veröffentlicht.

Stopp! Ausfüllen + noch heute retour!

JA zum ECHTEN Wohnschutz! 
Kantonale Initiative:  

Initiative ist ein guteidgenössischer Kompromiss! Sie 
stützt die fairen Vermieter und berücksichtigt die über-
wiegenden Bedürfnisse der Wohnbevölkerung – von 
uns allen! Wohnen muss wieder für uns alle bezahlbar 
werden, gemessen an unseren Wohnverhältnissen. 
Daher jetzt bitte unterzeichnen!



§ 8e (neu) Umfassendes Bewilligungsverfahren
1 Mit begründetem Antrag kann verlangt werden, dass Sanierungsvorhaben nicht gemäss §§ 8c und 8d  
beurteilt werden. Die Wohnschutzkommission unterzieht die Unterlagen, wenn sie vollständig vorlie-
gen, einer Vorprüfung. In der Regel findet ein Augenschein statt. In Abwägung aller Umstände und nach 
Anhörung der Parteien legt sie fest, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang ein Mietzinsaufschlag 
nach Abschluss des Vorhabens zulässig ist.
2 Gemäss diesem Verfahren kann sie eine Bewilligung erteilen, wenn die Wohnungen nach Abschluss 
des Vorhabens in derselben Kategorie verbleiben wie zuvor, den überwiegenden Bedürfnissen der 
Wohnbevölkerung entsprechen und so den Charakter der Quartiere, den aktuellen Wohnbestand sowie 
die bestehenden Wohn- und Lebensverhältnisse schützen und bewahren.
3 Das Vorhaben entspricht insbesondere dann den überwiegenden Bedürfnissen der Wohnbevölkerung, 
wenn es auch nach Auffassung von Fachorganisationen
a) notwendig ist, weil der Lebenszyklus einzelner Bauteile oder Einrichtungen abgelaufen ist, 
b) standardisiert vorgenommen wird, indem  bei Mehrfamilienhäusern von mindestens sechs Wohnun-
gen die Arbeitsvorgänge nach einfachen fachlichen Kriterien durchgeführt werden, 
c) schonend vorgenommen wird, indem die bestehende Baustruktur sowie der bisherige Standard des 
Wohnraums belassen werden, und 
d) nachweislich zu bedeutenden Energieeinsparungen insbesondere bezüglich grauer Energie führt.
4 Zur Festlegung der Mietzinse nach Umbau, Renovation oder Sanierung dürfen nur solche Investitions-
kosten berücksichtigt werden, welche direkt den Zielen nach Abs. 3 lit. a bis d dienen, die Wohnungen 
nach Abschluss des Vorhabens in derselben Kategorie belassen und den überwiegenden Bedürfnissen 
der Wohnbevölkerung entsprechen.
5 Soweit erschwerte bauliche Bedingungen vorliegen, welche trotz standardisiertem Vorgehen im Sinne 
des Abs. 3 Mehrkosten verursachen, können diese bei der Bewilligungserteilung mitberücksichtigt 
werden, soweit dies mit Bezug auf die überwiegenden Bedürfnisse der Wohnbevölkerung angemessen 
erscheint.
6 Dasselbe gilt für unvermeidliche Mehrkosten aufgrund besonders wertvoller ökologischer Sanierungs-
vorhaben, soweit sie nicht durch Ausschöpfung sämtlicher Förderbeiträge und entsprechender weiterer 
Kostenträger ohne Rückgriff auf die Mieterinnen und Mieter ausgeglichen werden können.
7 Vorbehalten bleiben besondere Nachweise im Rahmen des Bundesrechts, soweit die Bauherrschaft 
Antrag stellt und sie im Detail belegt. 
8 Die Verordnung regelt die Einzelheiten.

§ 8f (neu) Ersatzneubau
1 Bei Ersatzneubau werden pro Wohnung nach Zimmerzahl maximale Netto-Mietzinse festgelegt, welche 
sich an preisgünstigen Neubauwohnungen orientieren und gewährleisten, dass sie den überwiegenden 
Bedürfnissen der Wohnbevölkerung entsprechen und den aktuellen Wohnbestand bewahren. 
2 Dies ist im Grundbuch von der zuständigen Behörde anmerken zu lassen.

§ 8g (neu) Gebühren
1 Für die Prüfung von Gesuchen gemäss diesem Gesetz kann eine Gebühr bis Fr. 1000 erhoben werden.

§ 12 Abs. 1 (geändert) 
1 Für die Schaffung von neuem und die Sanierung sowie den Um- und Ausbau und Erwerb von bestehen-
dem Mietwohnraum kann der Regierungsrat Organisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus unter 
Auflagen Bürgschaften bis höchstens 94% der anerkannten Anlagekosten gewähren.

§ 16a (neu) Bedürfnisse von älteren und langjährigen Mietparteien
1 Der Kanton verpflichtet Investoren, bei geplanten Vorhaben ergänzend zu den Vorgaben dieses Geset-
zes in einer sehr frühen Planungsphase Massnahmen für unterschiedliche Zielgruppen von älteren und 
langjährigen Personen zu ergreifen. Hierzu gehören auch Wohnungsangebote aus dem Portfolio, Unter-
stützung bei der Wohnungssuche und Angebote für bezahlbare Wohnungen im bisherigen Wohnquartier 
sowie darüber hinaus Massnahmen für finanzielle Härtesituationen.
2 Der Kanton kann benachteiligten Personen bei Bedarf Beratung und Unterstützung bei der Suche 
nach geeignetem Wohnraum anbieten. 
3 Der Regierungsrat kann geeignete Institutionen mit dieser Aufgabe betrauen.

§ 17a (neu) Kantonale Strategie zur Wohnraumentwicklung
1 Die kantonale Strategie zur Wohnraumentwicklung legt die Ziele der Wohnraumentwicklung und die 
entsprechenden Massnahmen fest.
2 Der Regierungsrat legt dem Grossen Rat zur Kenntnisnahme alle vier Jahre eine kantonale Strategie 
zur Wohnraumentwicklung vor.

§ 20 (geändert) 
1 Mit Busse bis zu CHF 100‘000 wird bestraft, wer vorsätzlich
a) durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise zu Unrecht eine Bewilligung bzw. 
staatliche Leistungen nach diesem Gesetz erwirkt oder
b) Bedingungen oder Auflagen missachtet, die mit einer Bewilligung bzw. staatlichen Leistung verbun-
den sind oder
c) als Eigentümerschaft ihre Mitwirkungspflichten verletzt.

§ 21 Titel (geändert), Abs. 1-4 (geändert) Besondere Bestimmungen 
1 Für Abbruch, Umbau, Sanierung und Ersatzneubau sowie Zweckentfremdung, welche ohne die erfor-
derliche Bewilligung oder in wesentlicher Abweichung von einer Bewilligung vorgenommen wurden, 
gelten die Abwehrmassnahmen des Bau- und Planungsgesetzes vom 17. November 1999.
2 Das Verwaltungsgericht prüft auch die Angemessenheit von Entscheiden der Baurekurskommission 
betreffend Abbruch, Umbau, Sanierung und Ersatzneubau sowie Zweckentfremdung von Wohnraum.
3 Zur Rekurserhebung gegen Entscheide betreffend Abbruch, Umbau, Sanierung und Ersatzneubau 
sowie Zweckentfremdung von Wohnraum ist die betroffene Mieterschaft, unabhängig vom Fortbestand 
des Mietverhältnisses, befugt, wenn das Mietverhältnis beim Einreichen des Rekurses noch bestand.
4 Private kantonale Organisationen im Kanton, die seit mindestens zehn Jahren statutengemäss die 
Interessen der Mieterschaft wahren, sind in jedem Verfahren betreffend Abbruch, Umbau, Renovation, 
Sanierung oder Zweckentfremdung rekursberechtigt. Die Wohnschutzkommission informiert sie über 
die eingehenden Gesuche und ermöglicht ihnen, ihr Rekursrecht im Bedarfsfall auszuüben.

§ 22a (neu) Übergangsbestimmung gemäss Grossratsbeschluss vom [Beschlussdatum eingeben]
1 Bei Inkrafttreten der neuen Vorschriften hängige Verfahren unterstehen bis zum Abschluss der jewei-
ligen Verfahrensstufe dem bisherigen Recht. Daran anschliessende Rechtsmittelverfahren unterstehen 
dem neuen Recht. 
2 Das Gesetz tritt sechs Monate nach Annahme der Initiative in Kraft.

sind für höchstens drei Monate gemietete Wohnungen, luxuriöse Wohnungen gemäss Art. 253b Absatz 2 
OR sowie Fälle von nur ein bis drei Wohnungen.
6 Mit bezahlbar (leistbar) sind Mietzinse gemeint, die in Bezug auf die überwiegenden Bedürfnisse der 
Wohnbevölkerung geeignet sind, den Charakter der Quartiere, den aktuellen Wohnbestand sowie die 
bestehenden Wohn- und Lebensverhältnisse zu bewahren.

§ 7 Abs. 3-5 (geändert)
3 Vorbehältlich der Einhaltung der nutzungsplanerischen Vorschriften zum Wohnanteil kann die Abbruch- 
bewilligung ausnahmsweise erteilt werden, wenn
a) der Ersatzneubau mindestens 20% mehr Wohnraum umfasst, sofern eine Aufstockung im Bestand 
technisch nicht möglich oder nach ökologischen Kriterien auch unter Berücksichtigung des Aspekts der 
grauen Energie nicht sinnvoll erscheint und der Ersatzneubau ökologischen Kriterien vollumfänglich 
entspricht,
b) der Ersatzbau mindestens 40% mehr Wohnraum umfasst, sofern die ökologischen Kriterien nicht 
erfüllt werden,
c) und die gesicherte Finanzierung nachgewiesen ist.
4 In Zeiten der Wohnungsnot kann eine Ausnahmebewilligung gemäss Abs. 3 zudem nur erteilt werden, 
sofern die Kriterien von §§ 8a bis 8e erfüllt sind.
5 Die Abbruchbewilligung kann auch in Zeiten der Wohnungsnot erteilt werden, wenn
a.) der zum Abbruch vorgesehene Wohnraum mit angemessenem Aufwand nicht erhalten werden kann,
es sei denn, dieser Aufwand ist auf eine offensichtliche Vernachlässigung des Gebäudeunterhalts
zurückzuführen;
b.) mit der Ersatzbaute mehrheitlich gewerblichen Zwecken dienende Räume oder Verwaltungsräume
geschaffen werden sollen und die Voraussetzungen erfüllt sind, eine Zweckentfremdung der betroffenen
Wohnräume zu bewilligen.

§ 8 Titel (geändert), Abs. 5-7 (neu) Zweckentfremdung und Umwandlung in Stockwerkeigentum
5 Die Begründung von Stockwerkeigentum bei bereits gebauten Liegenschaften mit vier oder mehr 
Wohnungen ist in Zeiten der Wohnungsnot bewilligungspflichtig. Die Eigentümerschaft hat gegenüber 
der Wohnschutzkommission den Nachweis zu erbringen, dass die ganze Liegenschaft im Zeitpunkt der 
Stockwerkseigentumsbegründung einen für Stockwerkeigentum angemessenen Standard aufweist.
6 Die Wohnschutzkommission prüft innerhalb von vier Monaten, ob eine Bewilligung im Sinne von Abs.
5 erteilt werden kann.
7 Bewilligungen können befristet, auf Widerruf, unter Bedingungen oder mit Auflagen erteilt werden.
Befristungen und Widerrufsvorbehalte können im Grundbuch angemerkt werden.

§ 8a (neu) Sanierung, Renovation und Umbau in Zeiten der Wohnungsnot
1 Sämtliche Umbau-, Renovations- und Sanierungsvorhaben, die über den einfachen ordentlichen 
Unterhalt hinausgehen, unterliegen in Zeiten der Wohnungsnot einer Bewilligungspflicht gemäss §§ 8d 
und 8e. In den Fällen von § 8c genügt eine Meldepflicht. Dies gilt für das ordentliche, vereinfachte und 
generelle Baubewilligungsverfahren sowie für das Meldeverfahren und Kanalisationsbegehren. 
2 Keiner Bewilligung gemäss Abs. 1 bedürfen Umbau, Renovation und Sanierung, die aufgrund einer
rechtskräftigen behördlichen Verfügung oder im Interesse von öffentlichen Bauten und Anlagen oder des
gemeinnützigen Wohnungsbaus erforderlich sind.
3 Die Bewilligung wird erteilt, wenn in der Folge
a) den Mietparteien das Recht zur Rückkehr in die sanierte oder umgebaute Liegenschaft zusteht, und
b) die gemäss §§ 8b bis 8e festgelegten Mietzinse eingehalten werden.

§ 8b (neu) Überwiegende Bedürfnisse der Wohnbevölkerung und Bewahrung des aktuellen 
Wohnbestands 
1 Mietzinse für Wohnraum, der gestützt auf eine Bewilligung gemäss diesem Gesetz ersetzt, umgebaut
oder saniert wurde, unterliegen während fünf Jahren von der definitiven Nutzungsfreigabe an einer amt-
lichen Beschränkung der Mietzinsaufschläge und einer Mietzinskontrolle. Diese ist im Grundbuch von
der zuständigen Behörde anmerken zu lassen. Ausgenommen ist der im Rahmen eines Ersatzneubaus
zusätzlich geschaffene Wohnraum.
2 Die Massnahmen, insbesondere jene in § 8e, haben zum Zweck, die Mietzinse so zu gestalten, dass 
sie den überwiegenden Bedürfnissen der Wohnbevölkerung entsprechen und so den Charakter der 
Quartiere, den aktuellen Wohnbestand sowie die bestehenden Wohn- und Lebensverhältnisse schützen 
und bewahren.

§ 8c (neu) Einfaches Prüfungsverfahren
1 Für Umbau-, Renovations- oder Sanierungsvorhaben in bewohntem Zustand, welche zu keinen Miet- 
zinsanpassungen führen, besteht ein einfaches Meldeverfahren.
2 Die Wohnschutzkommission stellt der beantragenden Vermieterschaft nach einfacher Prüfung  eine 
Verfügung zu, welche die Parteien, den vom Vorhaben betroffenen Wohnraum sowie die Feststellung 
enthält, dass keinerlei Mietzinsanpassung erfolgt. Eine vollständige Kopie geht an die Mieterschaften.

§ 8d (neu) Vereinfachtes Bewilligungsverfahren
1 Für ein Umbau-, Renovations- oder Sanierungsvorhaben in bewohntem Zustand besteht ein einfaches
Bewilligungsverfahren, sofern es einen monatlichen Mietzinsaufschlag zur Folge hat, der sich in einer
Bandbreite von zwischen 0 und 80 Franken für Wohnungen mit ein oder zwei Zimmern, von zwischen  
0 und 120 Franken für Wohnungen mit drei Zimmern und von zwischen 0 und 160 Franken für Wohnun-
gen mit vier und mehr Zimmern bewegt.
2 Diese Pauschalen können reduziert werden, wenn sich unter Bezugnahme auf verlässliche Statistiken 
oder vergleichbare Dokumente ergibt, dass sie die überwiegenden Bedürfnisse der Wohnbevölkerung 
nicht oder nicht genügend wiedergeben. Eine Erhöhung der Pauschale ist auf gleiche Art nachzuweisen. 
Eine Bezugnahme auf das Basler Mietpreisraster genügt hierbei nicht.
3 Die Wohnschutzkommission prüft anhand der eingereichten Unterlagen inklusive einer Kostenzu-
sammenstellung, ob die Wohnungen nach Umbau, Renovation oder Sanierung in derselben Kategorie 
verbleiben wie zuvor und den überwiegenden Bedürfnissen der Wohnbevölkerung entsprechen. Sie 
stellt der beantragenden Vermieterschaft eine Verfügung zu. Diese hat die Parteien des Mietvertrags, 
das Vorhaben sowie das Ausmass des bewilligten Mietzinsaufschlags zu enthalten. Eine vollständige 
Kopie geht an die Mieterschaften. 

G
a

a
n

ze
n

 B
o

g
e

n
 n

ic
h

t 
tr

e
n

n
e

n
 u

n
d

 n
ic

h
t 

ze
rs

ch
n

e
id

e
n

!

JA zum ECHTEN Wohnschutz! 
Kantonale Initiative:  

Fortsetzung von Vorderseite



NEIN zur Verletzung unserer Wohnschutz-Verfassung!
Vor 2 Jahren haben Basel und Riehen mit überwältigenden 
62% JA unserer neuen Wohnschutzverfassung zugestimmt, 
welche die Mieter/innen vor Vertreibung und Verdrängung 
durch Teuersanierungen und Massenkündigungen schützen 
soll. Laut Bundesgericht gilt dies für den ganzen Kanton. 
Doch es fehlt noch immer ein griffiges Wohnschutzgesetz. 
Ein unwirksames Gesetz, in zwei Punkten gar verfassungs-
widrig, wurde von der Rendite-Lobby im Grossen Rat mitten 
in der «Corona»-Krise mit Brachialgewalt durchgeboxt. Sein 
passender Name: «Nichtwohnschutz-Gesetz». Ein besseres 
Gesetz blieb auf der Strecke. (Wir greifen es jetzt mit unserer 
Initiative für echten Wohnschutz! wieder auf.)
 
NEIN zum Rendite-Gesetz
So bleibt ein gefährliches Rendite-Gesetz übrig, das der Ver-
drängung von älteren und langjährigen Mieter/innen noch 
zusätzlich Vorschub leisten würde. Und diese Folgen der  
Sanierungen und (Massen-) Kündigungen wären gar noch 
gesetzlich abgesichert. 
 
So etwas Unsoziales muss verhindert werden. 

JETZT sofort Referendum unterzeichnen (Rückseite!)
Dies zwingt Sie als direktbetroffene oder solidarische Basler
Bürger/innen – und uns alle – zu raschem Vorgehen. Bereits
haben Seniorenverbände, politische Parteien und wir vom 
Basler Mieterinnen- und Mieterverband die nötigen Vorkeh-
ren getroffen. Mit diesem Referendum verhindern wir, dass
das Rendite-freundliche Gesetz in Kraft tritt. (Mit der Initia- 
tive machen wir vorwärts, damit wir endlich, endlich ein gu-
tes, echtes Wohnschutzgesetz erhalten.) Die Frist für das 
Referendum beträgt nur 6 Wochen. Wir wollen bis Ende Juni 
möglichst viele gültige Unterschriften beisammen haben.
 
Renditemaximierung belohnen, Anständige bestrafen?
Ausgerechnet die fairen Vermieter/innen würden mit büro-
kratischen Massnahmen geplagt, wenn wir dieses Rendi-
te-Gesetz nicht per Referendum verhindern. Noch schlimmer, 
die Rendite-getriebenen Vermieter/innen würden – ohne  
Referendum – durch die Maschen schlüpfen, soweit sie die 
Mieten im nicht-tiefen Segment angesetzt haben und daher 
von jeglicher Kontrolle befreit würden. 

Ein so absurdes Rendite-Gesetz darf nicht durchkommen! 

So gehen Sie korrekt vor:
Referendum + Initiative: 
Jeweils Vorderseite 
ausfüllen und unterzeichnen!
Ihre Doppelunterschrift je 1 x auf den 2 Vor-
derseiten: Wenn Sie in Basel, Riehen oder
Bettingen stimmberechtigt sind, dann bitte
füllen Sie vollständig aus: Je 1 x auf den  
2 Vorderseiten (Referendum und Initiative), 
also im ganzen 2 x, und unterschreiben  
Sie ebenfalls je 1 x, also im ganzen 2 x.

Weitere Doppelunterschriften sammeln:
Fragen Sie rasch bei den Nachbar/innen im 
Haus und beim Einkauf herum. Alle (Doppel-) 
Unterschriften helfen, ob 2x2 oder 3x2 oder 
4x2 oder 5x2!

Rasch retournieren:
Nicht herumliegen lassen – sofort an uns
zum MV Basel am Claraplatz zurück, mit allen
Original-Doppelunterschriften:

Per A-Post oder in unseren Briefkasten
im MV Basel am Claraplatz, Clarastr. 2,  
Parterre (Haus «Claus & Carla»).
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Stopp! Ausfüllen + noch heute retour!

NEIN zum NICHT-Wohnschutz! 
Kantonales Referendum:  

Bitte auch Initiative «JA 

zum echten Wohnschutz!» 

ausfüllen und unter-

zeichnen!


